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(54)  Fahrbare,  dreidimensionale,  aufblasbare  Grosswerbung 

(57)  Die  fahrbare,  dreidimensionale,  aufblasbare 
Großwerbung  ist  neu  und  fällt  im  Straßenverkehr  sowie 
bei  Volksfesten  jeder  Art  besonders  auf.  Durch  Nutzung 
der  Leertouren  der  Lkws  sowie  der  schweren  Tieflader 
verbessert  sich  die  Einsatzmöglichkeit  der  Fahrzeuge. 
Durch  die  Auffälligkeit  wird  die  Werbemöglichkeit  sich 
schnell  durchsetzen. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  fahrbare,  dreidimensio- 
nale,  aufblasbare  Großwerbung  z.  B.  an  und  auf  Fahr- 
zeugen  die  aufgeblasen  werden  kann.  Die  Werbung  s 
stellt  dann  das  Werbeprodukt  dar,  in  möglichst  wirklich- 
keitsechter  Form.  Eine  Vergrößerung  oder  Verkleine- 
rung  von  1  -  1  00  ist  dabei  gewollt. 

Bisher  wird  Werbung  auf  Fahrzeugen  durch  auf- 
mahlen/aufspritzen  und  aufkleben  auf  Planen  und  10 
Blechteilen  hergestellt.  Die  Beachtung  der  Werbung  fällt 
dadurch  nicht  mehr  auf,  da  es  eine  Unzahl  von  Fahrzeu- 
gen  gibt,  die  alle  nahe  rechtwinklig  sind.  Die  Fahrzeuge 
sowie  die  Reklamen,  gleich  Werbung,  fallen  wenig, 
wenn  überhaupt  im  Verkehr  oder  im  Stillstand  des  Lkws  is 
auf. 

Durch  die  Erfindung  der  fahrbaren,  dreidimensiona- 
len  Großwerbung,  die  aufblasbar  ist,  ist  es  möglich,  ein 
Produkt  auf  ein  Fahrzeug  z.  B.  Tieflader  zu  verladen, 
welches  um  ein  vielfaches  vergrößert  ist  und  dadurch  20 
im  Verkehr  auffällt. 

Die  fahrbare,  dreidimensionale,  aufblasbare  Groß- 
werbung  kann  aus  allen  Materialien  sein,  jedoch  auf- 
blasbare  Werbung  hat  den  Vorteil  das  der  Tieflader  zum 
Beispiel  große  Baumaschinen  von  0  -  60  Tonnen  zum  25 
Bestimmungsort  fahren  kann. 

Statt  hier  leer  zurück  zufahren,  wird  mittels  Kom- 
pressor  oder  Auspuffgase  die  Figur  oder  das  Produkt 
aufgeblasen.  Das  Werbemittel  kann  im  Mittel  eine  14,00 
m  Länge,  3,00  m  Breite  und  3,50  m  Höhe  haben.  Diese  30 
Werbe  botschaft  ist  so  verstärkt,  daß  sie  den  Fahrtwind 
sowie  sonstiges  Unwetter  aushält. 

Die  Verankerungen  am  Fahrzeug  sind  so  gewählt, 
daß  die  Ladung  nicht  verloren  werden  kann.  Durch  das 
Gewicht  des  Tiefladers  ist  das  Gewicht  des  Anhängers  35 
hoch  genug,  um  sicher  fahren  zu  können. 

Der  Werbegegenstand  ist  inwandig  so  verstärkt, 
daß  das  Ein-  und  Ausreißen  der  Verankerung  ausge- 
schlossen  ist. 

Die  Werbebotschaft  fällt  besonders  auf,  40 

1  .  weil  die  Werbung  übergroß  ist, 
2.  weil  der  Tieflader  z.  B.  6  bis  10  Achsen  hat, 
3.  weil  die  Form  von  Werbung  neu  ist, 
4.  weil  die  Werbung  kein  Massenprodukt  ist,  45 
5.  weil  die  Werbung  in  dreidimensional  ist. 

Zum  Beispiel  kann  auf  dem  Tieflader  eine  Coca- 
Colaflasche  gefahren  werden  von  3,00  Durchmesser 
und  22,00  m  Länge,  die  Flasche  wird  flach  auf  dem  Tief-  so 
lader  gelegt. 

Wenn  der  Transportzug  mit  der  Werbung  am  Ziel 
angekommen  ist,  kann  durch  lösen  bestimmter  Halte- 
gurte  die  Flasche  aufgerichtet  werden  und  hat  dann  die 
imposante  Höhe  von  rund  14,00  m.  55 

Mit  einem  Generator,  montiert  auf  dem  LKW,  kann 
dann  die  Werbung  angestrahlt  werden  mit  Licht  nach 
Wahl  des  Kunden. 

Wird  die  Luft  aus  der  Werbung  gelassen,  so  kann 
auf  der  Rücktour  gegebenenfalls  eine  Baumaschine 
transportiert  werden.  Durch  die  Doppeleinnahme  ver- 
bessert  sich  der  Gewinn  des  Transportzuges. 

Patentansprüche 

1  .  Auf  fahrbahre,  dreidimensionale,  aufblasbare  Groß- 
werbung,  die  das  Werbeprodukt  darstellt.  Dabei 
kann  das  Werbeprodukt  vergrößert  oder  verkleinert 
sein  um  ein  Vielfaches. 
Das  Werbeprodukt  kann  aus  allen  Materialien  her- 
gestellt  sein,  muß  jedoch  dreidimensional  darge- 
stellt  werden. 
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